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Ein Nachwort.
Die Veröffentlichung meines Briefwechfels mit Herrn Regierungsrat
Briner in Sachen der Befpitzelungsaffäre nebft dem beigefügten

Kommentar (der notwendig wurde, weil in den beiden Briefen nicht
alles gefagt war, was gefagt werden mußte), hat bedeutendes Auffehen
erregt, viel mehr als ich erwartet und fall mehr, als ich gewünfcht
hatte. Ich hatte es bloß für meine Pflicht gehalten, als Schweizer,
Demokrat und Bürger, fo etwas nicht fchweigend hinzunehmen oder
höchflens einen Proteft für den Papierkorb eines regierungsrätlichen
Bureaus abzufaffen. Diefes Auffehen, das nun erregt worden ift,
beweift, daß man dem Vorrücken des fafchiftifchen Polizeiftaates
gegenüber aufmerkfamer und empfindlicher geworden ift. Wozu dann
das Moment der Befragung des Dienftmädchens kam, welche von
allen noch ehrenhaft Denkenden genau fo empfunden worden ift, wie
von mir.

Inzwifchen hat fich der Hintergrund der Affäre infofern etwas
aufgehellt, als die Bundesanwaltfchaft von ihr abgerückt ift. Das ändert
natürlich an ihrer politifchen, moralifchen und verfaffungsrechtlichen
Beurteilung nichts, fondern verfchiebt bloß die Schuld von Herrn
Stämpfli auf Herrn Briner. Meine Vermutung, daß die Bundesanwaltfchaft

hinter der Sache Hecke (ich habe fie auch nur als Vermutung
gegeben) war aber nicht aus der Luft gegriffen, fondern fehr wohl
begründet. Ich wurde völlig darauf gedrängt, und wie ich felbft auch

diejenigen, mit welchen ich von der Sache fprach. Vor allem kam es

mir rein unmöglich vor, daß Herr Briner den Auftrag zu jener Be-
fpitzelung von fich aus follte gegeben haben. Ich traute das feiner
Perfönlichkeit nicht zu, war mir bisher immer eines freundlichen
Verhältniffes zwifchen uns bewußt gewefen und hatte Grund zu der
Annahme, daß er wiffe, wer ich fei. Vor allem aber: Wie konnte ein
Zürcher Regierungsrat zu einem folchen Verfahren kommen? So etwas
tut doch nur unfere Bupo! Aber ich wollte Herrn Briner Gelegenheit
geben, diefen Sachverhalt aufzuhellen. Darum Hellte ich ihm
ausdrücklich die Frage, von wem jenes Verfahren gegen mich ausgegangen
fei. Ich nahm auch an, loyalerweife, daß ein untergeordnetes Organ
einen Auftrag fo ausgeführt habe, wie es gefchehen ift, und erwartete,
daß Herr Briner diefes Verfahren nicht decke. In einem erften
Entwurf des Briefes war das alles ausdrücklich formuliert, aber ich
hielt es für ein Gebot des Taktes, es in mehr zurückhaltender Form
anzubringen.

Statt der erwarteten und erhofften Aufklärung, wodurch die ganze
Angelegenheit foweit erledigt worden wäre, daß ich fie jedenfalls nicht
in die Oeffentlichkeit gebracht hätte, kam dann jener Brief, den die
Lefer kennen und von dem ich nachträglich erfahren habe, daß ihn ein
Sekretär gefchrieben. Er empörte mich nicht nur durch feine bureau-
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kratifche Unhöflichkeit und Kürze, er deckte vielmehr auch völlig
jenes Vorgehen des Agenten. Vor allem aber: er fchwieg fich auf
meine Fragen aus. Das alles, der unhöfliche Ton, die fchnarrende
Kürze, das Schweigen auf meine Fragen, das Einftehen für den Agenten

fchien mir mit Sicherheit darauf zu deuten, daß man da etwas
nicht fagen dürfe. Auch war jenes Argument der Deckadreffe allzu
kläglich, um als wirklicher Grund meiner Befpitzelung gelten zu können.

Aber noch mehr: In meinem zweiten Briefe habe ich ausdrücklich
die Annahme formuliert, daß man mich polizeilich überwache, weil ich

politifch nicht genehm fei, was wieder nur auf die Bupo zielte und
zielen konnte. Darauf bekam ich keine Antwort; das aber durfte und
mußte ich nach der Regel auslegen: Qui tacet consentire videtur —Wer
fchweigt, ftimmt offenbar zu.

Nichts war alfo berechtigter als meine Vermutung, daß im Hintergrund

diefer Sache nicht die Zürcher Regierung flecke. Es wäre durchaus

Herrn Briners Pflicht gewefen, mir darüber fofort Aufklärung zu
geben und auch das Verfahren des Agenten zu tadeln. Statt deffen
ergriff, als die Sache öffentlich geworden war und Auffehen erregte, die
Bundespolizei das Wort, und wie es mit dem Agenten gegangen fei,
erfuhr ich erft — nach Wochen — in einer verfpäteten Unterredung
mit Herrn Briner. Warum nicht vorher?

Diefe Aufklärung ändert alfo am Sachverhalt nichts Wetentliches.
Es bleibt die fkandalöfe Ausfragung des Dienftmädchens; es bleibt die
polizeiliche Kontrolle meines Briefwechfels; es bleibt die Befpitzelung.
Dazu bemerke ich noch Folgendes: Niemals werde ich anerkennen,
daß eine folche Kontrolle eines Briefwechfels rechtlich erlaubt fei, wenn
nicht eine gerichtliche Anklage vorliegt. Sie ift, wo eine folche nicht
befteht, Verletzung der verfaffungsmäßigen Rechte des Bürgers. Höch-
ftens könnte man lie verftehen, wo gegen eine Perfönlichkeit
hochgradiger und begründeter Verdacht verbrecherifchen Tuns vorläge.
Aber wohin kämen wir, wenn blöder Wahn fchon genügte, um
der Polizei folche Rechte einzuräumen? Es wäre der Damm zerriffen,
der uns vor der völligen Rechtlofigkeit fchützt. Was aber die Deck-
adreße an fich betrifft, fo hat fich gerade bei diefem Anlaß gezeigt,
daß fie ein nichtiger Vorwand war. Wie viele fehr gute und auch fehr
unverdächtige Schweizer haben mir mitgeteilt, daß auch fie im Verkehr

mit Angehörigen von Diktaturftaaten Deckadreffen benutzten.
Man hat nie davon gehört, daß fle deswegen befpitzelt wurden,
obfehon dergleichen der Polizei ficher nicht verborgen gewefen ift. Warum

denn gerade ich, und auf folche Weife? Das bleibt der dunkle Reft
in der Sache.

Ich wünfehe aber, daß fie nun erledigt fei. Meine Mitteilung
hat dazu beigetragen, daß die Augen für diefe Gefahr noch etwas
mehr geöffnet find; das war mein Zweck, und das genügt. Mehr wäre
vielleicht nicht gut.
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Ich muß aber noch eine Bemerkung hinzufügen. Es ift, offenbar
zur Reinwafchung des demokratifchen Parteimannes Briner, in einigen
Blättern ein Artikel erfchienen. Diefer arbeitet mit dem bewährten
Rezept der Herabfetzung meiner Perfon. Zu diefem Zwecke wird das

Mittel einer durch unerlaubte Verkürzung entftellten Wiedergabe meiner

Aeußerungen benutzt. Es wird mir ein Größenwahn vorgeworfen,
der eine beffere Behandlung verlange, als Sie Anderen zuteil

werde—was aus den Fingern gefogen ill—und wird als Größenwahn
namentlich die unerhörte Zumutung hingeftellt, daß ein Magiftrat des

Weltreiches Zürich allfällig fogar zu mir hätte kommen können. Vor
allem aber — und das ift das Gemeinfte — wird meine wohlbegründete

Vermutung, es Hecke die Bupo hinter der Sache, als Unwahr-
hafligkeit erklärt und an den Pfarrerrock gehängt, den ich feit dreißig
Jahren nicht mehr trage. Mit folchen Waffen elendefler Demagogie
kämpfen die Leute diefer Art in neun von zehn Fällen. Es muß eine
fchlechte Sache fein, die man nur mit folchen Mitteln vertreten kann.

Erwähnen will ich auch noch, daß auch fonfl da und dort verfucht
worden ifl, den Umftand, daß ich eine Deckadreffe gebraucht habe, fo
zu deuten, daß daraus wieder der Vorwurf der Unwahrhaftigkeit und
dazu der Feigheit wurde. Als ob ich und meine Familie diefe Adreffe
benutzt hätten, um uns zu decken (was ja völlig finnlos wäre), und nicht
vielmehr die Schreibenden; als ob es nicht Fälle geben könnte, wo
eine folche Deckadreffe negativ Schutz vor Gefängnis, Zuchthaus
oder Konzentrationslager, pofitiv die Möglichkeit großer menfehlicher
Hilfe bedeutete. Und als ob nicht Zahllofe, wahrfcheinlich die Schreiber

folcher Verleumdungen felbft (und diefe fchwerlich im Dienfte
gleich lauterer Zwecke!) folche Adreffen benutzten! Aber wenn ein
politifcher Gegner in Betracht kommt, dann ift ja Gemeinheit heilige
Pflicht. Welch ein Schmutz und Ekel liegt auf diefem ganzen
einflußreichen Gebilde, das man politifche Preffe nennt!

Leonhard Ragaz.

• MlflllMIIIIIIIIIMIIIIMtlllllllllllllltlllllllMIMItlllllMIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIII IIIIHIIIIIII IIIHIIIII IUI llllll Illllllllllllll llllll IIIIIIIIIIIIIIM

| O I Zur Weltlage | Q |
Tlllllllllllllllll IUI MINIUM II 1)1 lllll II I IIIII lllllll I Ill Illlllll IIIHIIIII Illllllllllllll llllllllllllllllll lllll IIMIIIIIIIIIIIIIIIÎlllllll IIMIIIIIIIIIIIIIIÎ

Schwer lallet der Druck der Hitze auf mir, während ich mich an-
fchicke, meinen Ueberblick über die Weltlage abzufallen — wird es

wohl bald furchtbare Gewitter geben? — fchwerer der Druck diefer
Weltlage felbft.

Und zwar zunächft wieder von

her. Spanien

Mit der Lage in Spanien hatte fich inzwifchen der Völkerbundsrat
zu befallen. (Von der außerordentlichen „Verfammlung", die unmit-
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